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bundeskanzleramt.gv.at 

Mag. Karoline Edtstadler 

Bundesministerin für EU und Verfassung 

Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2022-0.498.819  

Wien, am 8. September 2022 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Lindner, Kolleginnen und Kollegen haben am 8. Juli 2022 

unter der Nr. 11816/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Förderungen 

für wichtige Vereine und Einrichtungen gegen die Inflation absichern“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 4: 

1. Welche Einrichtungen wurden im Jahr 2021 seitens Ihres Ressorts gem. den 

Vorgaben der ARR gefördert? Bitte um detaillierte Aufschlüsselung nach 

Förderpartner*innen, Ziel der Förderung und Förderbetrag.  

2. Welche dieser Einrichtungen haben gern. Fördervertrag Anspruch auf eine 

Valorisierung von Förderleistungen - beispielsweise im Zuge mehrjähriger 

Förderverträge? Bitte um detaillierte Aufschlüsselung nach Förderpartner*innen, 

Ziel der Förderung, Förderbetrag, sowie vertraglich abgesicherter 

Valorisierungsregelung.  

3. Welche dieser Einrichtungen haben gern. Fördervertrag Anspruch auf 

(Teil- )Förderungen ohne Kostendeckelung - beispielsweise für Büroausgaben, 
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Reisekosten etc.? Bitte um detaillierte Aufschlüsselung nach Förderpartner*innen, 

Ziel der Förderung, Förderbetrag, sowie entsprechender Regelung.  

4. Gab es im Jahr 2021 seitens Ihres Ressorts Förderungen, die abseits der Vorgaben 

der ARR gefördert wurden?  

a. Wenn ja, um detaillierte Aufschlüsselung nach Förderpartner*innen, Ziel der 

Förderung und Förderbetrag.  

b. Wenn ja, welche dieser Einrichtungen haben gern. Fördervertrag Anspruch auf 

eine Valorisierung von Förderleistungen - beispielsweise im Zuge mehrjähriger 

Förderverträge? Bitte um detaillierte Aufschlüsselung nach 

Förderpartner*innen, Ziel der Förderung, Förderbetrag, sowie vertraglich 

abgesicherter Valorisierungsregelung.  

c. Wenn ja, welche dieser Einrichtungen haben gern. Fördervertrag Anspruch auf 

(Teil-) Förderungen ohne Kostendeckelung - beispielsweise für Büroausgaben, 

Reisekosten etc.? Bitte um detaillierte Aufschlüsselung nach 

Förderpartner*innen, Ziel der Förderung, Förderbetrag, sowie entsprechender 

Regelung.  

Fördernehmer Förderziel Förderbetrag in Euro 
gem. 

ARR 

Verein zur Förderung 

kulturwissenschaftlicher 

Forschungen 

Ausstellung „Das Wiener Modell der 

Radikalisierung. Österreich und die 

Shoah“ 

Förderbetrag gesamt: 
49.848; davon 
ausbezahlt 2021: 
45.000 

ja 

Universität Wien Quellenkompetenz zur jüdischen 
Geschichte 

Förderbetrag gesamt: 
6.000; davon ausbezahlt 
2021: 5.400 

ja 

Universität Wien 6th Historical Jewish Law Moot Court 
– The Rabbinic Tribunal of Prague  

Förderbetrag gesamt: 
8.100; davon ausbezahlt 
2021: 7.000 

ja 

Universität Wien Theodor Herzl als österreichischer 
Staats- und Verfassungsrechtler? 

Förderbetrag gesamt: 
9.200; davon ausbezahlt 
2021: 8.000 

ja 

Centropa – CEC Zentrum 
zur Erforschung und 
Dokumentation jüdischen 
Lebens in Ost- und 
Mitteleuropa 

Bilinguale Poadcast-Serie: „Centropa 
Stories – Weit von wo“  

Förderbetrag gesamt: 
13.850; davon 
ausbezahlt 2021: 
12.000 

ja 

Es besteht kein Anspruch auf Valorisierung oder Förderung ohne Kostendeckelung. 
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Zu Frage 5: 

5. Welche konkreten Maßnahmen plant Ihr Ministerium, um Förderungen gem. den 

Vorgaben der ARR, sowie solche abseits der ARR, für das kommende Jahr zu valori-

sieren und damit die Handlungsfähigkeit der Förderpartner*innen abzusichern?  

Gemäß ARR sind Förderungen im unumgänglichen Ausmaß möglich. Steigen die Kosten 

aber nicht die Erlöse, so kann grundsätzlich die Förderung gepasst werden, um das 

Förderziel zu erreichen.  

Die Priorisierung der Projekte und die Budgetierung obliegt jedem Ressort, wobei den 

Budgetverhandlungen nicht vorgegriffen werden kann. 

Zu Frage 6: 

6. Welche Budgetmittel wird Ihr Ressort im kommenden Bundesbudget benötigen, um 

bereits bestehende Förderverträge zu valorisieren und damit die Handlungsfähigkeit 

der Förderpartner*innen abzusichern?  

a. Sind Sie diesbezüglich schon in Verhandlungen mit dem Finanzministerium? 

Die Verteilung der Mittel ist Teil des laufenden Budgetprozesses, dem nicht vorgegriffen 

werden soll. 

 

 

Mag. Karoline Edtstadler
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